
Vo I kswi rtsc haftsd i rekti on
des Kantons Zürich
Die Direktorin

52eB

VeÉügung Yom: 2 3. 0kt. 2009

82
Gemeinde Wangen - Brüttisellen
Auflrebung und Neufestsetsung von Verkehrcbaulinien
an der Zürichstrasse (Route 1)

Absch n itt prcj. Stationsstrasse bi s Li nden buckstrasse

Baulinien. M¡t DV Nr. 5001/2009 wurden an der Zürichstrasse (Route 1) Verkehrsbauli-

nien aufgehoben und neu festgeseEt. Hiegegen wandte sich der Eigentümer des Grund-

stücks Kat.-Nr. 5574 miüels Rekurs an den Regierungsrat des Kantons Zürich mit dem An-

trag, die Baulinien auf dem rekurrentischen Grundstück an der bisherigen Lage in einem Ab-

stand von rund 4,5 m zur Grundstücksgrenze zu belassen. Im Übrigen ist die Festsetzungs-

vorlage (Beståitigung der Staatskanzlei vom 18. September 2009) in Rechtskraft erwachsen.

Ein AusbauprojeK der Zürichstrasse sah zum Zeitpunkt der FestseEung im GegensaE zu

heute auch noch eine zusäEliche Busspur bis zur Lindenbuckstrasse vor. Deshalb wurde eine

Verkehrsbaulinie von L2,0 m ab Grenze als erforderlich erachtet. In der Zwischenzeit wurde

das AusbauprojeK im rekurrentischen Bereich reduziert. Daher ist heute zur Sicherung des

Strassenausbaus im Bereich des Grundstücks Kat.-Nr.5574 eine Verkehrsbaulinie von 9,0 m

ab Grenze ausreichend. Im Bereich des Grundstücks Kat.-Nr. 4470 muss in der Folge der

Baulinienverlauf ebenfalls entsprechend angeglichen werden.

Die Festsetzung DV Nr. 5001/2009 wird daher teilweise in Wiedererwägung gezogen.

Die an der Zürichstrasse (Route 1), Abschnitt projeKiefte Stationsstrasse bis Linden-

buckstrasse, bestehenden Verkehrsbaulinien RRB Nr. t5731t952 werden vollståindig aufge-

hoben und in einem Abstand von 9,0 m ab der Grundstücksgrenze Kat.-Nr. 5574 sowie ei-

nem Abstand von 9,0 - Lz,O rrl ab der Grundstücksgrenze Kat.-Nr. 4470 neu festgesetzt.

Die Vol kswirtschaftsd i reKion veúügt:

I. In teilweiser Wiedererwägung der Festsetzung DV Nr. 5001/2009 werden die mit RRB

Nr. 1573/1952 festgesetzten Verkehrsbaulinien an der Zürichstrasse (Route 1), Abschnitt
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proj. Stationsstrasse bis Lindenbucktrasse, vollständig aufgehoben und gemäss dem bei

den AKen liegenden Plan neu festgeseEt.

II. Die Vorlage ist in der Gemeinde Wangen - Brrittisellen während 30 Tagen öffenttich auf-
zulegen.

III. Innerhalb der genannten Auflagefrist von 30 Tagen können betroffene Grundeigentümer

oder sonst wie in ihren schuÞwürdigen Interessen berührte Personen, Gemeinden sowie
andere Körperschaften oder Anstalten des öffentlichen Rechts gegen die Verkehrsbauli-

nienvorlage beim Regierungsrat schriftlich Rekurs erheben. Die Rekursschrift muss einen

Antrag und dessen Begründung enthalten.

IV. Der Gemeinderat Wangen - Brüttisellen wird eingeladen,

a) die Verkehrsbaulinienvorlage rechÞeitig und unter Hinweis auf die Rekursmöglichkeit
gemäss Ziffer III hievor im kantonalen Amtsblatt sowie im amtlichen Publikationsor-
gan der Gemeinde Wangen - Brüttiselten wie folgt bekannt zu machen:
'Die VolkswirtschaftsdireKion hat in teilweiser Wiedererwägung der Festsetrung DV

Nr. 5001/2009 mit Vefügung Nr. ................. vom an der Zürichstfas-

se (Route 1) in der Gemeinde Wangen - Brüttisellen, Abschnitt proj. Stationsstrasse

bis Lindenbuckstrasse, die bestehenden Verkehrsbaulinien aufgehoben und neu fest-
gesetzt. Die Pläne liegen vom bis im

zur Einsichtnahme auf. Innerhalb der genanntên Auflagefrist von 30 Tagen können

betroffene Grundeigentümer oder sonst wie in ihren schuEwürdigen Interessen be-

rührte Personen, Gemeínden sowie andere Körperschaften oder Anstalten des öffent-
lichen Rechts gegen die Verkehrsbaulinienvorlage beim Regierungsrat des Kantons

Zürich Rekurs erheben, wobei die Rekursschrift einen Antrag und dessen Begrün-

dung enthalten muss';
b) die betroffenen Grundeigentümer überdies unter Beachtung von g 6 PBG durch ein-

geschriebenen Brief auf die Verkehrsbaulinienvorlage sowie die Rekursmöglichkeit

hinzuweisen;

c) die Planauflage durchzuführen;

d) nach Ablauf der Auflagefrist die Auflageakten eingeschrieben (Originalplan) der

Volkswirtschaftsdirektion, Amt für Verkehr, Baupolizei und Beitragswesen, Postfach,

8090 Zürich, zuzustellen;

e) dem Amt für Verkehr, Baupolizei und Beitragswesen, die Inserate- und Poftospesen

sowie den erforderlichen administrativen Auñruand in Rechnung zu stellen.



V. Mitteilung an:

Amt ftir Verkehr, Baupolizei und Beitragswesen frir sich und zum Versand an:
- Gemeinderat \Â/angen - Brüttisellen, Gemeindeverwaltung, 8306 Brüttisellen
- Gossweiler Ingenieure AG, Neuhoßtrasse 34, 8600 DübendoÉ
- Geser Partner AG, Gsellhof, 8306 Brättisellen
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